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Erstes Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
über Immobilien- und Standortgemeinschaften 

Vom 17. Juni 2014 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hIermit verkündet wIrd: 

Erstes Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
über Immobilien- und Standortgemeinschaften 

Artikel 1 

Das Gesetz über Immobilien- und Standortgememschaf
ten vom 10. Jum 2008 (Gv. NRW. S. 474) wIrd WIe folgt 
geändert: 

1. In § 1 Absatz 1 werden die Wörter "Innenstadt oder 
der Stadtteilzentren " durch die Wörter "Innenstädte, 
Stadtteilzentren, WohnquartIere und Gewerbezentren 
SOWIe von sonstIgen für die städtebauliche EntwIck
lung bedeutsamen BereIchen" ersetzt. 

2. § 3 Absatz 3 Satz 3 wIrd WIe folgt gefasst: 

"Widersprechen mehr als em Dnttel der Wider
spruchsberechtIgten oder die WiderspruchsberechtIg
ten von mehr als emem Dnttel der 1m Satzungsgebiet 
gelegenen Grundstücksflächen, darf die Satzung mcht 
erlassen werden." 

3. § 6 wIrd WIe folgt gefasst: 

,,§ 6 
Inkrafttreten 

DIeses Gesetz tntt am Tag nach der Verkündung m 
Kraft." 

Artikel 2 

Das Gesetz tntt am Tag nach derVerkündung m Kraft. 

Düsseldorf, den 17. Jum 2014 

(L. S.) 

DIe Landesregierung 
N ordrhem-Westfalen 

DIe Mimsterpräsldentm 

Hannelore K r a f t 

Der Finanzmimster 

Dr. N orbert Wal t e r - Bor] ans 

Der Mimster 
für Wirtschaft, EnergIe, Industne, 

Mittelstand und Handwerk 

Garrelt D u I n 

Der Mimster 
für Inneres und Kommunales 

Ralf J ä ger 

Der Mimster 
für Bauen und Wohnen, StadtentwIcklung und Verkehr 

Michael G r 0 s c h e k 
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Verordnung zur Änderung der 
Verordnung über die Dienst- und Geschäfts
verhältnisse der Gerichtsvollzieher und der 

Vollziehungsbeamten der Justiz 
Vom 16. Juni 2014 

Auf Grund des § 154 des Genchtsverfassungsgesetzes m 
der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mal 1975 
(BGBL I S. 1077) auch m Verbmdung mit § 6 Absatz 3 
Satz 1 der JustIzbeItreibungsordnung m der 1m Bundes
gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 365-1, veröffent
lichten berelmgten Fassung, der durch Artikel 2 Absatz 6 
Nummer 1 des Gesetzes vom 19. April 2001 (BGBL I 
S. 623) geändert worden 1st, sOWIe des § 1 Absatz 2 des 
JustIzgesetzes Nordrhem-Westfalen vom 26. Januar 2010 
(Gv. NRW. S. 30), verordnet das JustIzmimstenum: 

Artikel 1 

DIe Verordnung über die DIenst- und Geschäftsverhält
msse der Genchtsvollzleher und der VollZIehungsbeam
ten der JustIz vom 22. Oktober 1984 (Gv. NRW. S. 658) 
wIrd WIe folgt geändert: 

1. § 9 wIrd WIe folgt gefasst: 

,,§ 9 

(1) DIe Vollziehungsbeamtm oder der VollzIehungsbe
amte der JustIz wIrkt bel der BeItreibung von Ansprü
chen nach der JustIzbeItreibungsordnung mit. 

(2) DIe Vollzlehungsbeamtm oder der VollzIehungsbe
amte führt m diesen Angelegenheiten Aufträge Jeder 
Art aus. Zur Abnahme der Vermögensauskunft nach 
den § 802c bIS § 8021 der Zivilprozessordnung 1St die
Jemge Vollzlehungsbeamtm oder derJemge VollzIe
hungsbeamte befugt, die oder der eme QualifizIe
rungsmaßnahme nach § 9a erfolgreIch abgeschlossen 
hat. Sie oder er führt dabeI die blshenge Amtsbe
zeIchnung mit dem Zusatz "als Genchtsvollzleherm" 
oder "als Genchtsvollzleher" 

(3) DIe Vollzlehungsbeamtm oder der VollZIehungsbe
amte kann zur Aushilfe 1m Innendienst der Genchts
kasse oder 1m mittleren JustIzdienst herangezogen 
werden." 

2. Nach § 9 wIrd folgender § 9a emgefügt: 

,,§ 9a 

(1) DIe fünfmonatIge QualifizIerungsmaßnahme nach 
§ 9 Absatz 2 gliedert sIch m emen drelmonatIgen 
fachtheoretIschen Teil 1m Ausbildungszentrum der 
JustIz des Landes Nordrhem-Westfalen Nebenstelle 
Monschau - und emen SIch anschließenden zwelmo
natIgen fachpraktIschen Teil bel emer Genchtsvoll
zieherm oder emem Genchtsvollzleher. Das Gesuch 
um Zulassung zur Teilnahme an der QualifizIerungs
maßnahme 1St auf dem DIenstweg an die Präsidentm 
oder den PräsIdenten des Oberlandesgenchts des Be
zIrks zu nchten, dem die Bewerberm oder der Bewer
ber angehört. Über die Zulassung zur Teilnahme an 
der QualifizIerungsmaßnahme entscheIdet die PräSI
dentm oder der PräsIdent des Oberlandesgenchts. 
DIese regeln auch die Einzelheiten der FachpraxIs. 

(2) DIe Fachtheone umfasst mmdestens 300 Unter
nchtsemheIten. VermIttelt werden Grundlagen des 
bürgerlichen Rechts, des Handelsrechts, des Zivilpro
zessrechts, des Zwangsvollstreckungsrechts und des 
genchtlichen Kostenrechts SOWIe der GenchtsvollzIe
hergeschäftsanweisung und der Genchtsvollzleher
ordnung. Hierüber werden zum Ende der Fachtheone 
VIer Jeweils drelstündige schnftliche Erfolgskontrol
len angefertIgt. Täglich soll mcht mehr als eme Er
folgskontrolle stattfinden. DIe Erfolgskontrollen smd 
mit Note und Punkten entsprechend § 23 Absatz 3 der 
Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die 
Laufbahn des Genchtsvollzieherdienstes des Landes 
Nordrhem-Westfalen vom 14. März 2005 (Gv. NRW. 
S. 203; ber. S. 824) m der Jeweils geltenden Fassung zu 
bewerten. Darüber hmaus werden Kenntmsse 1m In
solvenzrecht und 1m Umgang mit Büroprogrammen 
vermi ttelt. DIe Durchführung SOWIe die nähere Ausge
staltung des fach theoretIschen Teils emschließlich der 
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